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3. Satzung zur Änderung der 
Betriebssatzung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar 

 
 
Auf Grund des § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV 
M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011 S. 777), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 
2019 (GVOBl. MV S. 467), in Verbindung mit § 2 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) vom 
14. Juli 2017 (GVOBl. M-V 2017 S. 206) hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar in ihrer 
Sitzung am 29.06.2023 folgende 3. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung der Seniorenheime 
der Hansestadt Wismar vom 19. Dezember 2018, zuletzt geändert durch die 2. Änderungssatzung 
vom 27. Februar 2023, beschlossen: 
 

Artikel 1  
Änderung der Satzung 

 
§ 3 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:  
 

„(1) Der Eigenbetrieb ist selbständig tätig und betreibt stationäre Pflege nach § 43 SGB XI, 
Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI, Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI, Tagespflege nach        
§ 41 SGB XI, ambulante Pflege nach § 37 SGB V und § 72 SGB XI, Betreuungsleistungen nach 
§ 43b SGB XI, Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI, sowie hauswirtschaftliche und weitere 
unterstützende Dienstleistungen.  

     Er nimmt Personen in die ambulante, stationäre und teilstationäre Pflege auf und ermöglicht 
ihnen ein den Lebensumständen angemessenes, selbständiges Wohnen und erbringt die 
erforderlichen Hilfe-, Pflege-, und Betreuungsleistungen, sowie hauswirtschaftliche und 
weitere unterstützende Dienstleistungen. Der Eigenbetrieb stellt außerdem für das betreute 
Wohnen altersgerechte, barrierefreie Wohnungen zur Verfügung. 

 
     Zum Eigenbetrieb gehören: 
     Haus Friedenshof, Störtebekerstraße 2 und 2a, 23966 Wismar 
     Pflegezentrum Lübsche Burg, Lübsche Burg 2 und 4, 23966 Wismar 
     Haus Wendorf, Rudolf-Breitscheid-Straße 62, 23968 Wismar“ 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese 3. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar 
vom 19. Dezember 2018 tritt am 01. Juli 2023 in Kraft. 
 
Wismar, 30.06.2023 
 
 
gez.  
Thomas Beyer                                            (Dienstsiegel) 
Bürgermeister 
 



Gemäß § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13. 
Juli 2011 in der aktuell gültigen Fassung wird auf Folgendes hingewiesen: 
 
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung enthalten 
oder aufgrund der Kommunalverfassung erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit 
der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr geltend gemacht werden. Die Folge 
tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Hansestadt 
Wismar geltend gemacht wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften kann hiervon abweichend stets geltend gemacht werden. 
 


